
des begangenen Verbrechens und damit wichtige An
haltspunkte für Art und Höhe der. festzusetzenden 
Strafe’). Falsch war demzufolge das Urteil eines Kreis
gerichts, das einen Kassierer der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft, der innerhalb von 
10 Monaten 2924 DM Beitragsgelder unterschlagen hatte, 
zu einem Jahr Gefängnis nach § 246 StGB verurteilte. 
Hier hätte wegen des herbeigeführten materiellen Scha
dens und des in der Erschütterung des Vertrauens der 
Werktätigen zu ihren gesellschaftlichen Organisationen 
liegenden ideellen Schadens das VESchG angewandt und 
danach eine Zuchthausstrafe von wesentlich mehr 
als einem Jahr verhängt werden müssen. Bei der 
Feststellung des Ausmaßes des Schadens ist vor allem 
vom Wert der durch das Verbrechen angegriffenen 
Gegenstände auszugehen, da dieser in erster Linie für 
die Höhe des Schadens bestimmend ist. Dabei ist die 
verfehlte Auffassung abzulehnen, daß die Rückgabe der 
durch das Verbrechen erlangten Gegenstände und son
stigen Werte nach Ergreifung des Täters strafmildernd 
wirken könne, da dieser Umstand vollkommen unab
hängig vom Willen des Täters ist und ihm deshalb 
grundsätzlich auch nicht zugute gerechnet werden kann.

Auf der objektiven Seite geben ferner die Art und 
Weise der Durchführung des Verbrechens sowie die 
dabei eingesetzten Mittel entscheidende Anhaltspunkte 
für die Strafzumessung. So gibt es z. B. besonders ge
fährliche Methoden der Verbrechensbegehung, welche 
die konkrete Gefährlichkeit und moralisch-politische 
Verwerflichkeit eines Verbrechens maßgeblich beein
flussen. Eine ausgezeichnete Analyse der Gefährlichkeit 
solcher Methoden gibt Wyschinski in seinem Plädoyer 
zur Strafsache der Schädlingsarbeit in Elektrizitäts
werken der UdSSR:

„Diese Sabotageakte sind auch gerade dadurch 
so gefährlich, daß sie, an sich häufig gering
fügig, doch systematisch Tag für Tag auf Schritt 
und Tritt wiederholt werden und, jedes einzelne 
Aggregat oder eine Vielzahl einzelner Aggregate 
in Mitleidenschaft ziehend, gerade durch ihre regel
mäßige Wiederkehr und Alltäglichkeit geeignet 
sind, bei dem einen oder anderen das Gefühl ab
zustumpfen und die Wachsamkeit gegenüber diesen 
Erscheinungen erlahmen zu lassen . . . Dabei ist 
gerade diese Form der Sabotage bezeichnend, die 
vorzüglich geeignet ist, Sabotage der verschieden
sten Art mit .objektiven Ursachen“, .Pannen“ und 
damit, daß sie angeblich mit menschlichem bösen 
Willen überhaupt nichts zu tun habe, zu ver
schleiern . . .

Aber das macht auch diese Verbrechen so ge
fährlich, die, jedes für sich gesehen, vielleicht ge
ring sind, in ihrer Gesamtheit aber eine ungeheure 
soziale Gefahr bilden.“* 8)

Solche besonders gefährlichen und verwerflichen 
Methoden gibt es aber nicht nur bei Sabotage
verbrechen. So hatte sich vor einem unserer Gerichte 
ein Brandschutzverantwortlicher eines VEB zu verant
worten, der sich eine besonders raffinierte Methode 
zur Erschleichung von Prämien erdacht hatte. Er legte 
in dem VEB von Zeit zu Zeit kleinere Brände an, die 
er dann „entdeckte“. Für seine „Wachsamkeit“ ließ er 
sich dann Prämien geben. Es ist klar, daß für einen 
solchen arglistigen Betrüger und Brandstifter eine emp
findlich hohe Strafe festgesetzt werden muß. — Eine 
besonders hinterhältige und verwerfliche Methode legte 
z. B. auch eine Reihe Verbrecher an den Tag, die wäh
rend der Zeit, in der die Bewohner eines Hauses mit 
der Löschung eines von diesen Verbrechern angelegten 
Brandes beschäftigt waren, die Wohnungen der Hilfe
leistenden ausplünderten. Ein weiteres Beispiel beson
ders übler, gemeiner und hinterhältiger Methoden, denen 
unsere Gerichte mit aller Schärfe entgegentreten 
müssen, ist der Fall, in dem ein übler Karrierist und 
Schädling seinem Vorgesetzten in der Verwaltung 
faschistische Hetzliteratur einer westlichen Agenten
zentrale heimlich in das Schreibtischfach legte, um 
diesen verdienten Funktionär als staatsfeindliches Ele
ment zu verleumden und aus der Funktion zu ver
drängen. Solche verbrecherischen Methoden sind nicht

’) vgl. dazu vor allem Richtlinien des OG Nr. 3 und 4 für die 
Verbrechen gegen das gesellschaftliche Eigentum und gegen 
den innerdeutschen Handel.

8) Wyschinski, Gerichtsreden, Berlin 1951, S. 419/420.

nur sehr gefährlich, sondern auch in hohem Maße mo
ralisch-politisch verwerflich, und unsere Gerichte müssen 
dies in einer entsprechend hohen Strafe auch zum Aus
druck bringen. So steigert sich also der Grad der 
Gesellschaftsgefährlichkeit und Verwerflichkeit eines 
Verbrechens durch die Anwendung besonders gefähr
licher und raffinierter Methoden. Hier muß die Be
strafung härter sein als im Falle der Anwendung 
plumper, weniger gefährlicher oder raffinierter Metho
den, vorausgesetzt, daß kein wesentlicher Unterschied 
hinsichtlich der anderen, zu berücksichtigenden objek
tiven und subjektiven Momente des Verbrechens be
steht.

Art und Maß der zu verhängenden Strafe werden 
insbesondere aber auch durch das Subjekt des Ver
brechens bestimmt. Dabei spielen die Klassenzugehörig
keit, die soziale Herkunft und Entwicklung sowie etwa
ige besondere gesellschaftliche Funktionen des Ver
brechers eine entscheidende Rolle, wie das bereits in 
unserer Arbeit über die Bedeutung des Verbrechens
subjekts dargelegt wurde. Es ist z. B. für die Beurteilung 
der Person des Verbrechers und für die mit der Be
strafung anzustrebenden Strafziele wesentlich, daß der 
Angeklagte ein entmachteter Großgrundbesitzer oder 
Großkapitalist ist, der auf Grund seiner Klassenstellung 
dem werktätigen Volk schon immer einen abgrundtiefen 
Haß entgegengebracht und diesen auch bei der Bege
hung des Verbrechens wieder bewiesen hat. Eine 
schwere Strafe wird auch zu verhängen sein, wenn der 
Angeklagte sich aus bedingungsloser Anhänglichkeit an 
seine ehemaligen monopolistischen Herren den Feinden 
des Volkes verkauft hat, zu einem nationalen Verräter 
und zum Verbrecher geworden ist. Schließlich sind 
solche Verbrecher für lange Zeit oder dauernd unschäd
lich zu machen, die auf Grund ihrer ganzen bisherigen 
Entwicklung zum schmutzigsten Abschaum der Gesell
schaft herabgesunken und bereit sind, ihre konter
revolutionären Ziele selbst mit den ungeheuerlichsten 
und grausamsten Verbrechen zu verwirklichen. — So 
war der Verbrecher Burianek Sohn eines Schuhmacher
meisters, sein Lebensweg führte ihn in die Arme der 
imperialistisch-faschistischen Agenturen und machte ihn 
zu einem blutrünstigen, unsere Arbeiter- und Bauern
macht tierisch hassenden Subjekt.

„Dieser Angeklagte“ — so charakterisiert das 
Oberste Gericht den Verbrecher Burianek — „ist 
von einem kaum faßbaren Hang nach Zerstörung 
und Vernichtung beseelt gewesen, der seinen Ur
sprung in dem abgrundtiefen Haß des unverbesser
lichen Faschisten und Militaristen gegen die demo
kratische Staatsordnung haben kann. Nichts von 
den reichen Mitteln, die ihm zur Betätigung dieses 
Dranges von seinen Auftraggebern zur Verfügung 
gestellt wurden, war ihm genügend; sein Geist 
grübelte unablässig nach neuen Möglichkeiten und 
noch gemeineren Methoden, wie er den demokra
tischen Staat schädigen und die Bevölkerung in 
Angst und Unruhe versetzen könnte . . . Achtung 
vor dem Menschenleben hatte dieser von Haß und 
Zerstörungswut besessene Angeklagte nicht gekannt. 
Eiskalt war er bereit, Hunderte von Menschenleben 
für die Durchsetzung seiner Ziele zu opfern. Daß 
er nicht zum Massenmörder geworden ist, ist wahr
haftig nicht sein Verdienst“.9)

Ferner ist es bei der Strafzumessung wichtig zu 
wissen, daß der Angeklagte z. B. ein Angehöriger der 
Kapitalistenklasse ist, dem die Arbeiter- und Bauern
macht im Rahmen des neuen Kurses große Möglich
keiten zur Entwicklung seines privaten Produktions
betriebes und zur Mitarbeit an der Hebung des mate
riellen Lebensniveaus der Bevölkerung gegeben hat, der 
aber seine soziale Stellung z. B. zu Wirtschafts- und 
Steuerverbrechen ausgenutzt hat, von einer unersätt
lichen Profitgier besessen ist und sich übermäßige Ge
winne auf dem Wege des Verbrechens verschaffen 
wollte.

In einem solchen Falle muß die Strafe ihrer Art und 
Höhe nach geeignet sein, diesem Verbrecher und ande
ren gewissenlosen Profitmachern den Standpunkt unse
rer Arbeiter- und Bauernmacht sehr nachdrücklich zum 
Bewußtsein zu bringen. Demgegenüber sind Rechtsbrüche 
von Angehörigen der Arbeiterklasse und anderer werk
tätiger Schichten, die in Auswirkung rückständiger

9) OGSt Bd. 2 S. 74.
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